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Gemeinderat von Zürich 

3 .. Juli 1968 

Interpel l ation von Dr . Otto Friedli und 
4 Mitunterze ichnern 

Nach Meldungen zürcherischer Tageszeitungen sollte 
am Abend des 29 . Juni 1968 ein sechsjáhriger Knabe, 
der sich in einem leb ensbedrohlichen Zustand be
fand , durch die stadtische Sanitat in die Notfall 
station des Kantonsspitals übergeführt werden . Der 
Ambulanzwagen sei durch das von Demonstranten ver
ursachte Verkehrschaos aufgehalten worden , wes
halb er sein Ziel ~icht mehr rechtzeitig erreicht 
habe . 

Wir bitten den Stadtrat , zu folgenden Fragen 
Stellung zu nehmen : 

l . Trifft es zu, ~ass der Ambulanzwagen durch 
Demonstranten a ufgehalten wurde? 

2 . Steht der bedauerli0te Tod des Knaben mit den 
Demonstratio:'1en in d er Nacht vom 29 . auf d en 
30 . Juni 1968 in ursachlichem Zusammenhang, d . h . 
hatte der Knabe gerettet werden konnen , wenn 
der Ambul anzwagen n icht aufgehalten worden 
ware? 

3 . Hatten die OrdnungsorGane den Ambulanzwagen 
nicht rechtzeitig auf freie Strassen umleiten 
konnen? 

4 . Würde es oich nicht r echtfertigen , für Polizei 
und Sanitat eine gemeinsame Fu~kleitstelle zu 
schaffen, da!Jlit die Durchgabe von Meldungen , 
die beide Korps int er ess ieren , besser gewáhr
leiste t resp . koordiniert werd en konnte? 

Dr . Otto Friedli 

Peter Felix 
Dr . v.Jilliam Knecht 
Georges Boesch 
Dr . Peter Gessler 


